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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1952

Norm

ABGB §142 Cb

ABGB §145

ABGB §147

Rechtssatz

Die ehelichen Eltern können von anderen Verwandten, bei denen sich das Kind (ohne Gerichtsbeschluß) in P;ege

be<ndet, grundsätzlich die Herausgabe des Kindes verlangen, ohne daß es von Bedeutung ist, ob das Kind bei den

Verwandten besser untergebracht wäre. Jedoch kann die Durchsetzung der väterlichen Gewalt nicht so weit gehen,

daß dadurch die Gesundheit des Kindes gefährdet würde.
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